
Landschaftsschutzgebiet 

• 

"Branitzer Parklandschaft" 

Teilfläche mit 

Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 

Az.:N3g72/CBS 102 

Bearb.: Herr Segebrechf 

Ausführung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes; 

Genehmigung von Vorhaben in Siedlungsbcreichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 

(MUNR) vom 26.09.1995 

hienLandschaftsschuIzrechtliche Genehmigung für Einzel vorhaben im 

Siedlungsbereich von Cottbus im LandschaflS5chut7.gebiet„Brarritzer 

Parklandschaft" 

AnlageiKartc m i t A b g r e n z u n g d e s 

G e l t u n g s b e r e i c h e s d e r landschaflsschnlzrechllichen 

Genehmigung im Sjedlungsbercich der Stadt Cottbus-Siedlung 

Branitz 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot schraffierten Bereiche 

wird die landschaflsschutzreehüiche Genehmigung gem. g 19 Abs. 2 

BbgNafSchG unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens 

gem. g 34 BauGB für folgende Einzelvorhaben im 

Landschaftsschutzgebiet „Branitzer Parklandschaft" erteilt: 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäusern 

-Umbaumaßnalimen innerhalb bestehender 

Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie nach Fläche 

oder Volumen nicht mehr als SO % der bisherigen Bausubstanz 

umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- nder Doppelgaragen, Carpoiis 

-Garten- bzw. Gerätehänser, soweit sie nicht mehr als 50 m3 umbauten 

Kaum umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten 

notwendige Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 

Hntsorgungsleitungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechUichen 

Pauschalgen ehmigung ist zwischen der unteren Naturschutzbehfirde 

der Stadl Cotlbus und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in baurechtlich 

erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 

flächenschulzrechtliche Entscheidung mit dem Ziel der 

Verfahrens Vereinfachung und -beschleunigung darstellt Andere 

Belange des BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser 

Genehmigung nicht berührt, dies gilt insbesondere für die 

Eingriffsregelung, welche mit der zuständigen unteren 

Nahirschutzbehttrde abzustimmen istl 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere 

Anragsteller oder andere Behörden, läßt sich hieraus 

nicht ableiten. 

Die Entscheidung orien lieri sich am im 

Zusammenhang bebauten Bereich. 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet
11

 Spreeaue Cottbus-Nord" 

Teilfläche in Saspow (Blatt 3+4) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Müüsterium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 18.12.1996 
Az.: N3 § 72 / CBS 103 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes; Genehmigung von Vorhaben in 
Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung (MUNR) vom 26.09.1995 

hier: Landschaftsschutzrechtliche Genehmigung für 
Einzelvorhaben im Siedlungsbereichvon Cottbus im 
Landschaftsschutzgebiet „Spreeaue Cottbus-Nord" 

Anlage: 
Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s ­
b e r e i c h e s der landschaftsschutzrechtlichen 
Genehmigung im Siedlungsbereich der Stadt Cottbus-
Saspow 

Übersichtskarte Bebauungszusammenhang entlang der 
Lakomaer Straße sowie Teilbereiche Blatt 6, Blatt 3 und 
Blatt 4 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot 
schraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 19 
Abs. 2 BbgNatSchG unter der Voraussetzung der 
Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB für 
folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet 
„Spreeaue Cottbus-Nord" erteilt 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäusern 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie 
nach Fläche oder Volumen nicht mehr als 50 % der 
bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, 
Carports 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 
m3 umbauten Raum umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender 
Bauten notwendige Anlagen zur Erschließung sowie zur 
Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver-
und Entsorgungsleitungen, einschÜeßhch Leitungen der 
Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlichen 
Pausclialgenehmigung ist zwischen der unteren 
Naturschutzbehörde der Stadt Cottbus und dem 
Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in 
baurechtlich erforderliche Planungen eingreift, sondern 
lediglich eine flächenschutzrechtliche Entscheidung mit 
dem Ziel der Verfahrensvereinfachung und 
-beschleunigung darstellt Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser 
Genehmigung nicht berührt, dies gilt insbesondere für 
die Eingriffsregelung, welche mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller 
oder andere Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang 
bebauten Bereich. 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet" Spreeaue Cottbus-Nord" 

Teilfläche in Saspow (Blatt 4) mit Pauschalbefreiimg 

-Abschrift-

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 18.12.1996 
Az. :N3§72/CBS103 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausfuhrung des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes; Genehmigung von Vorhaben in 
Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung (MUNR) vom 26.09.1995 

hier: Landschaftsschutzrechtliche Genehmigung für 
Einzelvorhaben im Siedlungsbereichvon Cottbus im 
Landschaftsschutzgebiet „Spreeaue Cottbus-Nord" 

Anlage: 
Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s ­
b e r e i c h e s der landschaftsschutzrechtlichen 
Genehmigung im Siedlungsbereich der Stadt Cottbus-
Saspow 

Übersichtskarte Bebauungszusammenhang entlang der 
Lakomaer Straße sowie Teilbereiche Blatt 6, Blatt 3 und 
Blatt 4 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot 
schraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 19 
Abs. 2 BbgNatSchG unter der Voraussetzung der 
Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB für 
folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet 
„Spreeaue Cottbus-Nord" erteilt 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamüienhäusern 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamüienhäusern, soweit sie 
nach Fläche oder Volumen nicht mehr als 50 % der 
bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, 
Carports 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 
m3 umbauten Raum umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender 
Bauten notwendige Anlagen zur Erschließung sowie zur 
Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver-
und Entsorgungsleitungen, einschließlich Leitungen der 
Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlichen 
Pausdialgenelurrigung ist zwischen der unteren 
Naturschutzbehörde der Stadt Cottbus und dem 
Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in 
baurechtlich erforderliche Planungen eingreift, sondern 
lediglich eine flächenschutzrechtliche Entscheidung mit 
dem Ziel der Verfaluensvereinrachung und 
-beschleunigung darsteUt Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser 
Genehmigung nicht berührt, dies güt insbesondere für 
die Eingriffsregelung, welche mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller 
oder andere Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang 
bebauten Bereich. 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet" Spreeaue Cottbus-Nord" 

Teilfläche in Skadow (Blatt 6) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Mirtisterium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 18.12.1996 
Az. :N3§72/CBS103 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes; Genehmigung von Vorhaben in 
Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Raumordnung (MUNR) vom 26.09.1995 

hier: Landschaftsschutzrechtiiche Genehmigung für 
Einzelvorhaben im Siedlungsbereichvon Cottbus im 
Landschaftsschutzgebiet „Spreeaue Cottbus-Nord" 

Anlage: 
Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s ­
b e r e i c h e s der landschaftsschutzrechtlichen 
Genehmigung im Siedlungsbereich der Stadt Cottbus-
Saspow 

Übersichtskarte Bebauungszusammenhang entlang der 
Lakomaer Straße sowie Teilbereiche Blatt 6, Blatt 3 und 
Blatt 4 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot 
schraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gern § 19 
Abs. 2 BbgNatSchG unter der Voraussetzung der 
Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB für 
folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet 
„Spreeaue Cottbus-Nord" erteilt 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamüienhäusern 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamüienhäusern, soweit sie 
nach Fläche oder Volumen nicht mehr als 50 % der 
bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, 
Carports 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 
m3 umbauten Raum umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender 
Bauten notwendige Anlagen zur Erschließung sowie zur 
Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver-
und Entsorgungsleitungen, einschließhch Leitungen der 
Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlichen 
Pauschalgenehmigung ist zwischen der unteren 
Naturschutzbehörde der Stadt Cottbus und dem 
Stadtplanungsamt abgestimmt 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in 
baurechtlich erforderliche Planungen eingreift, sondern 
lediglich eine flächenschutzrechtliche Entscheidung mit 
dem Ziel der Verfahrensvereinfachung und 
-beschleunigung darstellt Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser 
Genehmigung nicht berührt, dies gilt insbesondere für 
die Eingriffsregelung, welche mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller 
oder andere Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang 
bebauten Bereich. 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet "Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben" 

Teilfläche mit 

Pauschalbefreiung 

-Willmersdorf-

-Abschrift-

Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 18.12.1996 

Az.:N3§72/CBS105 

Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenburgischen 

Naturschutzgesetzes; Genehmigung von 

Vorhaben in Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Raumordnung (MUNR) vom 26.09.1995 

hier Landschaftsschutzrechtliche Genehmigung 

für Einzelvorhaben im Siedlungsbereichvon 

Cottbus im Landschaftsschutzgebiet „Peitzer 

Teichlandschaft mit Hammergraben" 

Anlage:Karte mit A b g r e n z u n g des 

G e l t u n g s b e r e i c h e s d e r 

landschaftsschutzrechtlichen Genehmigung im 

Siedlungsbereich der Stadt Cottbus-Willmersdorf 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot 

schraffierten Bereiche wird die 

landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gem. 

§19 Abs. 2 BbgNatSchG unter der Voraussetzung 

der Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB 

für folgende Einzelvorhaben im 

Landschaftsschutzgebiet „Peitzer Teichlandschaft 

mit Hammergraben" erteilt 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäusern 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender 

Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, 

soweit sie nach Fläche oder Volumen nicht mehr 

als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen-

Doppelgaragen, Carports 

oder 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht 

mehr als 50 m3 umbauten Raum umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung 

vorstehender Bauten notwendige Anlagen zur 

Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener 

Ver- und Entsorgungsleitungen, einschließlich 

Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser 

landschaftsschutzrechtlichen 

Pauschalgenehmigung ist zwischen der unteren 

Naturschutzbehörde der Stadt Cottbus und dem 

Stadtplanungsamt abgestimmt 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung 

nicht in baurechtlich erforderliche Planungen 

eingreift, sondern lediglich eine 

flächenschutzrechtliche Entscheidung mit dem 

Ziel der Verfahrensvereinfachung und 

-beschleunigung darstellt Andere Belange des 

BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von 

dieser Genehmigung nicht berührt, dies gilt 

insbesondere für die Eingriffsregelung, welche 

mit der zuständigen unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere 

Anragsteller oder andere Behörden, läßt sich 

hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im 

Zusammenhang bebauten Bereich. 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet "Wiesen- und Teichlandschaft Kolkwitz-Hänchen" 

Teilfläche Klein Gaglower Straße 

(Karte I) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Minis terium für Umwelt, 

Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 
Az.: N3 § 72 / CBS 104 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenbuigischen Naturschutzgesetzes; Genehmigung 
von Vorhaben in Siedlungsbereichen 
Erlaß des Minis leriu ms für Umwelt, Naturschurz und Raumordnung 
(MÜNK) vom 26.09.1995 

hier:Landschaftsschutzrechtliche Genehmigung für Einzelvorhaben im 
Siedlungsbereich von Cottbus im Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und 
Tekhlandschaft Kolkwitz -Hänchen" 

Anlage:Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s d 
e r landschafisschutzvech fliehen Genehmigung im Siedluugsbereich der 
Stadt Cottbus 

Karte I:Klein Gaglower Straße - Am Steinteich 
Karte ILSaarbrücker Straße 
Karte ULLerchenstraße - Kiefemstraße 
Karte IVLLerchens traße 
Karte VrMühlenweg 

Für die in den Kar ten rot umgrenzten und rot schraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrech fliehe Genehmigung gem. § 19 Abs. 2 BbgNatSchG 
unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB 
für folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und 
Teichlandschaft Kou^witz-Hänchen" erteilt: 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäiisem 

-Umbaumaßnahmen innerhalb hestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie nach Fläche oder 
Volumen nicht inehr als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, Carports 

-Garten- bzw. Gera'tehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 m3 umbauten Raum 
umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten notwendige 
Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver-und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 
Enlsorgungsleilungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlicheu 
Fauschalgenehmigung ist zwischen der unleren Nalurschutzbehörde der 
Stadt Cottbus und dem Stadtplanungsaint abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in baurechflich 
erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 
ffächenschutzrechlliclre Entscheidung mit dem Ziel der 
Verfahrensvereinfachung und -heschleunigung darstellt. Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNalSchG werden von dieser Genehmigung nicht 
berührt, dies gilt insbesondere für die Eingriffsregelung, welche mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Recliisanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller oder andere 
Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang bebauten Bereich, 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet "Wiesen- und Teichlandschaft Kolkwitz-Hänchen" 

Teilfläche Saarbrücker Straße 

(Karte II) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Ministerium für Umwelt, 

Naliuschulz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 

Az.:N3§72/CBS104 

Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenburgischen Naturscliutzgesetcea; Genehmigung 

von Vorhaben m Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 

(MUNR) vom 26.09.1995 

hier:Landschaftsschulzrechtliche Genehmigung für Einzelvorhaben im 

Siedlungsbereich von Cottbus im Landschaffsschutzgebiet „Wiesen- und 

Teichlandschaf t Kolkwitz -Hänchen" 

Anlage:Karte mit A b g r e n z u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s d 

e r landschaftsschutzrechtlichen Genehmigung im Siedlungsbereich der 

Stadt Cottbus 

Karte LKlein Gaglower Straße - Am Steinleich 

Karte ILSaarbrücker Straße 

Karte IILLerchenstraße - Kiefernstraße 

Karte IV: Lerchenstraße 

Karte V:Mühlenweg 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot schraffierten Bereiche wird die 

landschaffsschutzreclitliclie Genehmigung gem. § 19 Abs. 2 BbgNatSchG 

unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB 

für folgende Einzelvorhaben im I.andschaftsschulzgebiei „Wiesen- und 

Teichlandschaft Kolkwitz-Hänchen" erteilt: 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäusern 

-Umbaumaßnahmen inneriialb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweüarnilienhäusern, soweit sie nach Fläche oder 

Volumen nicht mehr als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, Carports 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 m3 umbauten Raum 

umiassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten notwendige 

Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 

Entsorgungsleitungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschahss diu tzre ehrlichen 

Pauschalgenehmigung ist zwischen der unteren Naturschutzbehörde der 

Stadl Cottbus und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in baurechtlich 

erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 

flächenschutzrechtliche Entscheidung mit dem Ziel der 

Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung darstellt Andere Belange des 

BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser Genehmigung nicht 

berührt, dies gilt insbesondere für die Eingriffsregelung, welche mit der 

zuständigen unferen Naturschutzbehorde abzustimnren ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller oder andere 

Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang bebauten Bereich, 

gez. Renner 



Teilfläche Lerchenstraße-Kiefernstraße 

(Karte III) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Mirüsterium für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 
Az.:N3§72/ CBS104 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Brandenburg!sehen Naturschntv.geset7.ps; Genehmigung 
von Vorhaben in Siedlungsbereichen 
Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 
(MUNR) vom 26.09.1995 

Her:LandschaftsschutzrechÜiche Genehmigung für Einzelvorhaben im 
Siedlungsbereich von Cottbus im Landschaftsschulzgebiet „Wiesen- und 
Teichlandschaft Kolkwitz-Hanchen" 

Anlage:Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s d 
e r landschaflsschutzrechtlichen Genehmigung im Siedlungsbereich der 
Stadt Cottbus 

Karte LKlein Gaglower Straße - Am Steinteich 
Karte HSaarbrücker Straße 
Karte IILLerchenstraße - Kiefernstraße 
Karte FV:Lerchenstraße 
Karte V Mühlen weg 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot schraffierten Bereiche wird die 
landschaflsschutzrechüiche Genehmigung gem. § 19 Abs. 2 BbgNatSchG 
unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens gem. § 34 BauGB 
für folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und 
Teichlandschaft Kolkwitz-Hänchen" erteilt: 

-Neubauten von Ein- bis ZweifanulieriMusem 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie nach Fläche oder 
Volumen nicht mehr als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, Carports 

-Garten- bzw. Geratehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 m.3 umbauten Raum 
umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten notwendige 
Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 
Entsorgungsleilungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrcchtlichen 
Pauschalgenehmigung ist zwischen der unteren Nalurschulzbehörde der 
Stadt Cottbus und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nicht in baiuechtlicli 
erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 
flächenschutzrechtliche Entscheidung mit dem Ziel der 
VerfaluBTtsvereinfachung und -besclileunigung darstellt. Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser Genehmigung nicht 
berührt, dies gilt insbesondere für die Emgriffsregelung, welche mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller oder andere 
Behörden, läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang bebauten Bereich, 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet "Wiesen- und Teichlandschaft Kolkwitz-Hä 

Teilfläche Lerchenstraße 
(Karte IV) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift¬

Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 
Az.:N3§72/CBS104 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des ETandenfiurgisc l ien Natursdiutzgeaetzes; Genehmigung 

von Vorhaben in Siedlungsbereichen 

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Nalursdiutz und Raumordnung 

(MUNR) vom 26.09.1995 

hier:Landschaflsschutzrechtliche Genehmigung für Einzelvorhaben im 
Siedlungsbereich von Cottbus im Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und 
Teichlandsdiaft Kolkwitz -Hänchen" 

Anlage:Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s d 
e r landschaftsschutzrech (liehen Genehmigung im Siedlungsbereich der 
Stadt Cottbus 

Karte LKlein Gaglower Straße - Am Steinteich 
Karte f LSaarbrücker Straße 

Karte IILLerchenstraße - Kiefernstraße 
Karte IV:Lerchenstraße 

Karte V: Mühlen weg 

Für die in den Karten rot umgrenzten und rot sdiraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 19 Abs. 2 BbgNatSchG 
unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens gern § 34 BauGB 
für folgende Einzelvorhaben im I-andschaflsschutzgebiet „Wiesen- und 
Tefchlanu^chaftKollavrtz-Handien'' erteilt: 

-Neubauten von Ein- bis Zweifamilienhäusern 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Cebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie nach Fläche oder 
Volumen nicht mehr als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Einzelgaragen- oder Doppelgaragen, Carportö 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 m3 umbauten Raum 

umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten notwendige 
Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 
Entsorgungsleitungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlichen 
Pauschalgenehmigung ist zwischen der unteren Naturschulzbehörde der 
Stadt Cottbus und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraiifhin, daß diese Genehmigung nicht in baurechtlich 
erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 
flächenschulzreditlidie Entscheidung mit dem Ziel der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung darstellt. Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSdiG werden von dieser Genehmigung nicht 
berührt, dies gilt insbesondere für die Eingriffsregelung, welche mit der 
zuständigen unteren Naturschützbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere AnragsteHer oder andere 
Behörden, läßt sich hieraus nidit ableiten. 

Die Entscheidung orientiert sich am im Zusammenhang bebauten Bereich, 

gez. Renner 



Landschaftsschutzgebiet "Wiesen- und Teichlandschaft Kolkwitz-Hänchen" 

Teilfläche Mühlenweg 

(Karte V) mit Pauschalbefreiung 

-Abschrift-

Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Raumordnung 

Cottbus, 16.12.1996 
Az.: N3§72/CBS104 
Bearb.: Herr Segebrecht 

Ausführung des Braudel lhurgischen NalurschuUgeiJuUws; Geiiiduiüguiig 

von Vorhaben in Siedlungsbereichen 
Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Natmsdiutz und Raumordnung 
(MUNR) vom 26.09.1995 

hier:Landschaf!55chutzTechtliche Genehmigung für Einzel vorhaben im 
Siedlungsbereidi von Cottbus im Landsdiaftssdiutzgebiet „Wiesen- und 
Teichlandschaft Kolkwitz -Hänchen" 

Anlage:Karte m i t A b g r e n z u n g des G e l t u n g s b e r e i c h e s d 
e r land^chaftssdiutzrechtlichen Genehmigung im Siedlungsbereich der 
Stadt Cottbus 

Karte I:Klein Gaglower Straße - Am Steinleich 
Karte II:Saarbrücker Straße 
Karte IILLerchenstraße - Kiefernstraße 
Karte IV: Lerchens Lraße 
Karte V:Mühlenweg 

Für die in den Karlen rot umgrenzten und rot schraffierten Bereiche wird die 
landschaftsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 19 Abs. 2 BbgNatSchG 
unter der Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens gern § 34 BauGB 
für folgende Einzelvorhaben im Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und 
Teidilandsdiaft Kolkwitz-Händien" erteilt: 

-Neubauten von Ein- his ZweÜaniiHenhäusem 

-Umbaumaßnahmen innerhalb bestehender Gebäude 

-Anbauten an Ein- bis Zweifamilienhäusern, soweit sie nadi Flädie oder 
Volumen nichl mehr als 50 % der bisherigen Bausubstanz umfassen 

-Garagen als Efnzelgaragen- oder Doppelgaragen, Carports 

-Garten- bzw. Gerätehäuser, soweit sie nicht mehr als 50 m3 umbauten Raum 
umfassen 

-im Zusammenhang mit der Errichtung vorstehender Bauten notwendige 
Anlagen zur Erschließung sowie zur Ver- und Entsorgung 

-Erneuerung bzw. Modernisierung vorhandener Ver- und 
Entsorgungsleitungen, einschließlich Leitungen der Telekom. 

Der Geltungsbereich dieser landschaftsschutzrechtlichen 
Fauschalgenehmigung ist zwischen der unteren Nalurschutzbehorde der 
Stadt Cottbus und dem Stadtplanungsamt abgestimmt. 

Ich weise daraufhin, daß diese Genehmigung nidit in bamechllidi 
erforderliche Planungen eingreift, sondern lediglich eine 
flfichenschutzrechfliche Entscheidung mit dem Ziel der 
Verfahrensvereinfadiung und -besddeunigung darstellt. Andere Belange des 
BbgNatSchG bzw. des BNatSchG werden von dieser Genehmigung nicht 
berührt, dies gilt insbesondere für die Eingriffsregelung, welche mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde abzustimmen ist! 

Ein Rechtsanspruch für Dritte, insbesondere Anragsteller oder andere 
Behörden, läßt sich hieraus nicht abieilen. 

Die Entsdieidung orientiert sich am im Zusammenhang bebauten Bereich, 

gez. Renner 

• 


